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Betreff: Feststellung der UVP-Pflicht aufgrund standortbezogener Vorprüfung gemäß § 5 Abs. 1 

i. V. m. § 7 Abs. 2 und 5 UVPG für das Vorhaben „Bünde,  Erneuerung BÜ Rilkestraße“, 
Bahn-km 5,182 bis 5,192 der Strecke 2982 Bünde - Bassum in Bünde 

Bezug: Antrag vom 28.07.2022, Az. I.NI-N-B-S NeD 
Anlagen: 0 

 

Verfahrensleitende Verfügung 

Für das o. g. Vorhaben wird festgestellt, dass keine Pflicht zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-Pflicht) besteht. 

Begründung 

Diese Feststellung beruht auf § 5 Abs. 1 i. V. m. § 7 Abs. 2 und 5 Gesetz über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i. V. m. § 14a Abs. 2 Nr. 3 UVPG. 

 

Das Vorhaben hat die Erneuerung des Bahnübergangs „Rilkestraße“ mit der Anpassung der 

Fahrbahnbreite sowie der Verlegung des Einmündungsbereiches in den Seitenweg aus dem 

Räumungsbereich zum Gegenstand. Das Vorhaben unterfällt dem Anwendungsbereich des UVPG 

gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 UVPG, da es in Anlage 1 UVPG aufgeführt ist. Es stellt der Art nach ein 

Vorhaben nach Nr. 14.8.3 Anlage 1 UVPG dar, denn es handelt sich um eine sonstige 

Betriebsanlage von Eisenbahnen.  
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Das Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Essen führt für das Vorhaben ein 

fachplanungsrechtliches Zulassungsverfahren nach § 18 Abs. 1 AEG durch. Dieses stellt ein 

verwaltungsbehördliches Verfahren dar, das der Zulassungsentscheidung dient gemäß §§ 4 und 2 

Abs. 6 Nr. 1 UVPG und ist daher taugliches Trägerverfahren für eine mögliche UVP. Daher hat 

das Eisenbahn-Bundesamt die Feststellung, dass für das Vorhaben die UVP-Pflicht besteht oder 

nicht besteht (Feststellung der UVP-Pflicht), nach den §§ 6 bis 14a UVPG zu treffen. 

 

Für das Vorhaben ist zur Feststellung, ob eine UVP-Pflicht besteht, eine standortbezogene 

Vorprüfung gemäß § 7 Abs. 2 und 5 UVPG i. V. m. § 14a Abs. 2 Nr. 3 UVPG durchzuführen. 

 

Bei dem gegenständlichen Vorhaben handelt es sich um ein Änderungsvorhaben gemäß § 2 

Abs. 4 Nr. 2b) UVPG. Es stellt die Änderung einer sonstigen Betriebsanlage von Eisenbahnen 

nach Nr. 14.8.3 Anlage 1 UVPG durch die Erweiterung einer solchen mit einer anlagebedingten 

Flächeninanspruchnahme von 2.000 m² bis weniger als 5.000 m² dar.  

 

Die standortbezogene Vorprüfung wird als überschlägige Prüfung in zwei Stufen durchgeführt. In 

der ersten Stufe wird die spezifische ökologische Empfindlichkeit im Einwirkungsbereich des 

Vorhabens geprüft. Diese besteht, wenn besondere örtliche Gegebenheiten i. S. d. Schutzkriterien 

nach Nr. 2.3 Anlage 3 UVPG vorliegen, anderenfalls besteht keine UVP-Pflicht. Liegen solche 

besonderen örtlichen Gegebenheiten vor wird in der zweiten Stufe unter Berücksichtigung der in 

Anlage 3 aufgeführten Kriterien geprüft, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige 

Umweltauswirkungen hinsichtlich der besonderen Empfindlichkeit oder der Schutzziele der 

Schutzkriterien haben kann, die im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge nach Maßgabe der 

geltenden Gesetze bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen sind. Vorliegende 

Ergebnisse vorgelagerter Umweltprüfungen oder anderer rechtlich vorgeschriebener 

Untersuchungen zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens sind in die Prüfung einzubeziehen. 

1 Merkmale des Vorhabens 

Die Merkmale des Vorhabens werden insbesondere hinsichtlich der Kriterien der Nr. 1 Anlage 3 

UVPG beurteilt. 

Die bestehende Anlage wird durch neue BÜSA ersetzt und mit 4 Lichtzeichen, 2 

Fahrbahnhalbschranken sowie BÜ-Akustik ausgerüstet. Die Straßenbreite im 

Bahnübergangsbereich wird für den Begegnungsfall Lastzug/Lastzug angepasst. Zusätzlich wird 

der Einmündungsbereich in den vorhandenen Seitenweg aus dem Räumungsbereich verlegt. 

Das Vorhaben umfasst ein Volumen von 10 m³. Der Flächenbedarf des Vorhabens umfasst 

2.350 m², davon 1.250 m² anlage- und 1.100 m² baubedingt. Die Rückbaufläche beträgt 105 m². 

Die Dauer der Bauarbeiten wird mit ca. 80 Tagen angegeben. Die Vorhabenträgerin nennt 

bauzeitliche Bodenbewegungen von 400 m³. Es wird von einer Versiegelung von 260 m² sowie 
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einer bauzeitlichen Befestigung von Flächen im Umfang von 500 m² ausgegangen. Die 

Pflanzendecke (Vegetation) wird im Umfang von 235 m² dauerhaft beseitigt. Betriebsbedingte 

gefährliche Abfälle entstehen nicht. Die Menge der Bau- und Abbruchabfälle nach AVV 17 wird auf 

710 t geschätzt, davon wird die Menge der nicht-gefährlichen Bau- und Abbruchabfälle nach AVV 

17 05 auf 640 t geschätzt. Es wird zu bauzeitlichen Verbrennungs- und sonstigen 

Staubemissionen, jedoch zu keiner Zunahme betriebsbedingter Emissionen, des Baulärmes und 

bauzeitlicher Erschütterungen kommen. Das Vorhaben ist nicht mit Risiken für die menschliche 

Gesundheit verbunden.  

2 Standort des Vorhabens 

Eine spezifische ökologische Empfindlichkeit im Einwirkungsbereich des Vorhabens besteht, wenn 

besondere örtliche Gegebenheiten i. S. d. Schutzkriterien nach Nr. 2.3 Anlage 3 UVPG vorliegen 

unter Berücksichtigung des Zusammenwirkens des gegenständlichen Vorhabens mit anderen 

Vorhaben im gemeinsamen Einwirkungsbereich. 

 

Der Untersuchungsraum liegt innerhalb des Landschaftsschutzgiebetes „Ravensberger Hügelland“ 

(LSG – 3716-073) (Unterlage 10.1, S. 3), im Einwirkungsbereich des Vorhabens gibt es jedoch 

keine Naturschutzgebiete, Vogelschutzgebiete oder FFH-Gebiete. Ein Teil des 

Untersuchungsraumes liegt außerdem innerhalb von Flächen schutzwürdiger Biotope „Siek bei 

Muckum“ (BK – 3717-234). Der Untersuchungsraum liegt innerhalb der naturräumlichen 

Haupteinheit „Ravensberger Hügelland“, einem zwischen dem östlichen Wiehengebirge im Norden 

und dem Bielefelder Osning im Süden gelegenes mesozoisches Berg- und Hügelland. Dieser 

Naturraum teilt sich durch die Else-Werre-Niederung in das nördliche flachwellige Quernheimer 

Hügel- und Bergland und in das südliche morphologisch stärker bewegte Herforder Hügelland 

(Unterlage 10.1, S. 4). Die Erschließung der Baustelle ist über das öffentliche Wegenetz geplant. 

 

Durch die Aufweitung der Straße im I. und II. Quadranten gehen dauerhaft rd. 100 m² der 

vorhandenen Bankette mit Intensivrasen verloren und der teilweise noch vorhandenen 

Bodenfunktionen. Im IV. Quadranten wird zudem der Einmündungsbereich für die Straße 

„Böckelfeld“ verlegt, dadurch kommt es zu einem dauerhaften Verlust von rd. 60 m² begrünter 

Bankettbereiche und rd. 95 m² Ackerflächen sowie der natürlichen Bodenfunktionen. Für den Bau 

des neuen Betonschalthauses gehen zudem rd. 5 m² Ruderalflur dauerhaft verloren und es kommt 

ebenfalls zu einem Verlust der natürlichen Bodenfunktionen in diesem Bereich. 

Die vorhandene Einmündung in die Straße „Böckelfeld“ wird entsiegelt (rd. 100 m²) und begrünt. 

Des Weiteren wird das vorhandene Betonschalthaus (rd. 3 m²) rückgebaut. Dort wird sich 

mittelfristig der umgebende Biotoptyp einstellen. 
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3. Art und Merkmale der möglichen Auswirkungen 

Die möglichen erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen des Vorhabens hinsichtlich der 

besonderen Empfindlichkeit oder der Schutzziele der Schutzkriterien werden anhand der Kriterien 

unter 1. Und 2. beurteilt. Dabei wird insbesondere den Gesichtspunkten der Nr. 3 Anlage 3 UVPG 

Rechnung getragen. Besonders berücksichtigt wird gemäß § 7 Abs. 5 Satz 1 UVPG, ob erhebliche 

nachteilige Umweltauswirkungen durch Merkmale des Vorhabens, des Standorts oder durch 

Vorkehrungen der Vorhabenträgerin offensichtlich ausgeschlossen werden. 

 

Folgende wesentliche Gründe gemäß § 5 Abs. 2 Satz 2 und 3 UVPG sind für das Nichtbestehen 

der UVP-Pflicht anzuführen: 

 

Laut der EBA-Umwelterklärung werden die Richtwerte der AVV Baulärm nicht überschritten 

Unterlage E 1, S. 18). Alle Arbeiten finden tagsüber statt, mit einer Ausnahme: lediglich ein 

Entwässerungsrohr wird während der BÜ-Erneuerung verlegt und anschließend wird der Schotter 

mittels Handstopfer verdichtet. Es kommen keine geräuschintensive Stopfmaschine zum Einsatz. 

Diese Arbeiten werden in einer nächtlichen Zugpause durchgeführt (Unterlage 1, S. 11). Die zu 

erwartende Geräuschimmission für die Anwohner wird als nicht erheblich eingeschätzt. 

Gebäudeschäden bzw. Erschütterungsbelästigung der Anwohner aufgrund von 

Bauerschütterungen sind aufgrund der Abstände und geplanten Bauarbeiten nicht zu erwarten.  

Zwar ist das Vorhaben mit Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden, durch die geplanten 

Vermeidungsmaßnahmen werden die Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft allerdings 

weitestgehend minimiert und die verbleibenden unvermeidbaren Beeinträchtigungen können 

vollständig durch die Entsiegelungsmaßnahmen kompensiert werden, so dass zu einem 

Werteüberschuss kommt (Unterlage 10.1, S. 24). Auch können artenschutzrechtliche 

Betroffenheiten von Reptilien und Vogelarten durch vorgesehene Schutzmaßnahmen vermieden 

werden (Unterlage 9.1, S. 20 f.). Das Risiko von Bodenverunreinigungen sowie einer 

unsachgemäßen Behandlung der bei Bauarbeiten anfallenden Bodenmaterialien kann durch 

Ergreifung geeigneter Vermeidungsmaßnahmen minimiert bzw. unterbunden werden (Unterlage 

10.1, S. 25). Zudem sind bei einem ordnungsgemäßen und schadensfallfreien Bauablauf 

erhebliche projektbedingte Beeinträchtigungen des Grundwassers nicht zu erwarten (Unterlage 

10.1, S. 6).  

 

Das Vorhaben befindet sich im Landschaftsschutzgebiet „Ravensberger Hügelland“, es gibt jedoch 

keine Hinweise darauf, dass die Erweiterung des Bahnübergangs oder die vorübergehende 

Nutzung einer Ackerfläche als Baustelleinrichtungsfläche zu einer erheblichen nachteiligen 

Umweltauswirkung für das Landschaftsschutzgebiet führen könnte (Unterlage 10.1, S. 18).  
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Das Errichtung einer Baustelleneinrichtungsfläche im Landschaftsschutzgebiet Ravensburger 

Hügelland verstößt gegen im Landschaftsplan Bünde/Rödinghausen des Kreises Herford 

vorgesehene Festsetzungen für Landschaftsschutzgebiete (3.1.3.1, Verbote,  Buchstabe a) – 

Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung baulicher Anlagen, Buchstabe b) – Anlegen von 

Stellplätzen, Buchstabe d) – Abstellen von Kraftfahrzeugen, Buchstabe h) – Befahren von Flächen 

außerhalb der dafür zugelassenen Straßen oder Wege sowie außerhalb von Park- oder 

Stellplätzen). Dadurch sind jedoch keine erheblichen Umwelteinwirkungen zu erwarten, da die 

bauzeitliche Inanspruchnahme einer unbefestigten Ackerfläche mit temporärer Bodenabdeckung 

und anschließender Wiederherstellung durch Sukzession keine Veränderung des 

Gebietscharakters oder Beeinträchtigung des besonderen Schutzzwecks des 

Landschaftsschutzgebiets erwarten lässt (s. dazu den Landschaftspflegerischen Begleitplan, 

Unterlage 10.1, S. 16 ff.). Gegen die Erteilung einer Befreiung nach § 67 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

BNatSchG sprechende Gesichtspunkte sind daher nicht ersichtlich. 

3 Ergebnis 

Aus den Antragsunterlagen der Vorhabenträgerin  

• Erläuterungsbericht, 

• Landschaftspflegerischer Fachbeitrag, 

• Baustelleneinrichtungs- und erschließungsplan, 

• EBA-Umwelterklärung 

ergibt sich nach überschlägiger Prüfung in der ersten Stufe, dass keine spezifische ökologische 

Empfindlichkeit im Einwirkungsbereich des Vorhabens besteht, da keine besonderen örtlichen 

Gegebenheiten i. S. d. Schutzkriterien nach Nr. 2.3 Anlage 3 UVPG vorliegen. 

 

Diese Feststellung ist gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht selbständig anfechtbar. Sie wird 

gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben durch Veröffentlichung auf der 

Internetseite des Eisenbahn-Bundesamtes. Sie wird zudem im zentralen Internetportal des Bundes 

(www.uvp-portal.de) bekannt gegeben gemäß § 2 Abs. 3 Bundes-UVP-Portal-VwV. 

Die dieser Feststellung zu Grunde liegenden Unterlagen können von Dritten beim Eisenbahn-

Bundesamt Außenstelle Essen, Hachestraße 61, 45127 Essen nach vorheriger 

Terminvereinbarung eingesehen werden. 

 

 

Im Auftrag 

 

Elektronisch erstellt und 

ohne Unterschrift gültig 
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